
SEGEL - SURF - CLUB 

NEUFAHRN e.V. 
Gegründet am 20. August 1978 

Vereinsregister Nr. 120305 beim AG München 

 

Geschäftsstelle (Clubhaus) : 
An den Mühlseen 2, 85375 Neufahrn 
Clubtelefon: 08165/80149 
Telefax: 08165/6476364 

1. Vorsitzender: Kolja Rösch 
eMail:  vorstand@ssc-neufahrn.de 

2. Vorsitzender: Alfred Dick 
eMail:  vorstand2@ssc-neufahrn.de 

Kassenwart: Dirk van Brügge 
eMail:  kassenwart@ssc-neufahrn.de 

Sportwart: Lina van Brügge 
eMail:  sportwart@ssc-neufahrn.de 

Schriftführer: Volker Rühl 
eMail:  schriftfuehrer@ssc-neufahrn.de 

Jugendwart: Amelie Kaehs 
eMail: jugendwart@ssc-neufahrn.de 

Gerätewart: Matthias Starke 
eMail: geraetewart@ssc-neufahrn.de 

Bankverbindung: 
Sparkasse Freising 
IBAN: DE25 7005 1003 0025 5728 76 
BIC: BYLADEM1FSI 

Homepage: http://www.ssc-neufahrn.de 

Neufahrn, 18.02.2019 

Segel-Surf-Club Neufahrn e.V., Postfach 20 08, 85372 Neufahrn 
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E I N L A D U N G 
zur Jahreshauptversammlung 2019 

 
Gemäß §13 der Satzung des Segel-Surf-Club Neufahrn e.V. ergeht hiermit die Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung 2019. 
 
Es werden alle Mitglieder um ihre Anwesenheit gebeten. 
 
Termin: Mittwoch, den 13. März 2019 um 19:30 Uhr 
Ort:  Gastwirtschaft Maisberger 

Bahnhofstr. 54, 85375 Neufahrn (S-Bahnhof in Neufahrn) 
 
Tagesordnung 
 

TOP 1  Begrüßung 

TOP 2 Anerkennung von Edith Mayer-Bergers als Kassenprüferin 2018 

TOP 3  Bericht des Gesamtvorstandes 
  (Vorstand, Sportwart, Kassenwart) 

TOP 4  Bericht der Revisoren 

TOP 5  Entlastung des Kassenwartes 

TOP 6  Entlastung des Gesamtvorstandes 

TOP 7 Nachwahl eines Kassenprüfers für das Jahr 2019 

TOP 8  Familienförderung 

TOP 9  Ehrungen 

TOP 10 Möglichkeit des Widerspruchs gegen die Beitragserhöhung durch Vorstandsbeschluss 

TOP 11 Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung – Definition „Ausbildung“ 
Durch den Wegfall des Wehrdienstes wurde die Zahlung von Kindergeld durch den Gesetzgeber vom bisher 27. 
Lebensjahr auf das 25. Lebensjahr verkürzt. Außerdem gibt es nun auch das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bzw. 
das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ). Zusätzlich soll auch die Form des Nachweises konkretisiert werden. 
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Änderung §4 Abs. 1 c von 

„Jugendliche bis 18 Jahre Azubi, Schüler, Studenten bis zum 27. Lebensjahr (Nachweis) danach Übergang in eine 
Einzelmitgliedschaft 31,00 €“ 

in 

„Jugendliche bis 18 Jahre Azubi, Schüler, Studenten, FSJ/FÖJ bis zum 25. Lebensjahr (Nachweis nach §5) danach 
Übergang in eine Einzelmitgliedschaft 31,00 €“ 

Änderung §4 Abs. 2 c von 

„Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Azubi, Schüler, Studenten (bis 27 Jahre) 3 Stunden oder 7,50 € je Stunde, 22,50 
€ jährlich“ 

in 

„Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Azubi, Schüler, Studenten, FSJ/FÖJ bis zum 25 Lebensjahr (Nachweis nach §5 ) 
3 Stunden oder 7,50 € je Stunde, 22,50 € jährlich“ 

Änderung §4 Abs. 6 c von 

„Die ermäßigte Kursgebühr gilt für Jugendliche bis 18 Jahre Azubi, Schüler,  
Studenten Ehe- und Lebens-partner“ 

in 

„Die ermäßigte Kursgebühr gilt für Jugendliche bis 18 Jahre Azubi, Schüler, Studenten, FSJ/FÖJ bis zum 25 Le-
bensjahr (Nachweis nach §5), Ehe- und Lebens-partner“ 

Neu aufgenommen wird §5 Nachweis 

„Als Nachweis für Azubi, Schüler, Studenten und FSJ/FÖJ wird anerkannt: 

a) Bestätigung des Ausbildungsbetriebes 
b) Bestätigung der Schule 
c) Immatrikulationsbescheinigung 
d) Zahlung von Kindergeld des laufenden Jahres 
e) Nachweis über FSJ/FÖJ 

Der Nachweis muss bis zum 1. März des laufenden Jahres bzw. für Neumitglieder mit dem Aufnahmeantrag vorge-
legt werden.“ 

TOP 12 Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung – Arbeitsstunden 
Wir fördern gerne unsere Familien durch die jährlich beschlossene Familienförderung. Unserem Verein im Jahr ein 
wenig Zeit zu spenden kostet aber auch kein Geld. Daher soll die Definition der Arbeitsstunden innerhalb der Fami-
lienmitgliedschaft fairer gestaltet werden. 

Änderung von § 2 Abs. 1 b von 

„Familienmitgliedschaft 4 Stunden“ 

in 

„Familienmitgliedschaft 4 Stunden für 2 Familienmitglieder (ohne Altersgrenze nach Absatz 1) oder Abgeltung nach 
§ 4 Abs. 3 b. 

Für jedes weitere Familienmitglied nach § 2 Abs.1, 2 Stunden oder Abgeltung nach § 4 Abs. 3 a.“ 

TOP 13  Sonstiges 
 
Anträge, die auf der Jahreshauptversammlung 2019 behandelt werden sollen, müssen schriftlich bis spä-
testens 01. März 2019 vorliegen. 
 
 

Familienmitgliedschaft/reduzierter Beitrag 
 
Voraussetzung für die Familienförderung bzw. den reduzierten Beitrag für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 
27 Jahren, die noch in Ausbildung oder im Studium sind, ist die Vorlage des Ausbildungsnachweises bzw. die Immatrikulationsbeschei-
nigung. Die Bescheinigung muss bis zum 01.03.2019 vorliegen, ansonsten wird der volle Beitrag für Einzelmitgliedschaft berechnet. 
 
Die Bescheinigung bitte per Post an unsere Postfachadresse oder per eMail an den Kassenwart schicken. 
 
Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2019. 
 
 
 
Kolja Rösch   Alfred Dick 
1. Vorsitzender   2. Vorsitzender 


